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Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Detmold 

 
 

Herausgeber: Bezirksregierung Detmold 
 

209. Jahrgang Detmold, den 15. April 2024 Nummer 16 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung 
65 Bezirksregierung Detmold; hier Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung, S.85 
C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
66-69 Polizeipräsidium Bielefeld; hier: Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung, S.85-86 

 
 

B. Verordnungen, Verfügungen und Be-
kanntmachungen der Bezirksregierung 
 
65 
Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung 
 
Bezirksregierung Detmold 
Az.: 34.Soforthilfe2020-495079 
 

Detmold, den 08. April 2024 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
 
Für 
Frau 
Ingrid Lethmate 
 
letzte hier bekannte Anschrift: 
Freiligrathstraße 10 
32791 Lage 
 
kann ein Schriftstück des Dezernates 34 der Be-
zirksregierung Detmold vom 27.11.2023 – Akten-
zeichen 34.Soforthilfe2020-495079 – nicht be-
kanntgegeben werden, da der derzeitige Aufent-
haltsort unbekannt ist. 
 
Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an 
folgender Adresse unverzüglich abzuholen: 
 
Bezirksregierung Detmold – Dezernat 34 – 
Leopoldstraße 15 
Raum 201 
32756 Detmold 
 
 

Hinweis: 
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das 
Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag des 
Aushangs dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass 
mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Detmold, 08. April 2024 
Bezirksregierung Detmold – Dezernat 34 – 
Im Auftrag 
gez. Gauer 
 

Abl. Bez. Reg. Dt 2024 S.85 
 
 
C. Rechtsvorschriften und Bekanntma-
chungen anderer Behörden und Dienst-
stellen 
 
66 
Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 
Az.: ZA 12.3-5701.14.23.12-05 
 

Bielefeld, den 26. März 2024 
 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung       
(§ 10 LZG NRW)  
 
Leistungs- und Verwaltungsgebührenbescheid  
 
Das Polizeipräsidium Bielefeld stellt mit dieser Be-
kanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 25. 
März 2024, Aktenzeichen: ZA 12.3 -  
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57.01.14 - 23-12-05) an Herrn Georgios Botakis, 
letzte bekannte Anschrift: Viktoriastraße 10 in 
33602 Bielefeld, gemäß § 10 LZG NRW  
öffentlich zu.  
Wegen des unbekannten Aufenthalts der vorge-
nannten Person ist eine Zustellung auf andere Art 
nicht möglich. Das Schriftstück kann beim  
Polizeipräsidium Bielefeld, Kurt-Schumacher-
Straße 46, 33615 Bielefeld, in Raum 056, während 
der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefoni-
scher Vereinbarung (0521/545-3122) eingesehen 
werden.  
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 
 

Abl. Bez. Reg. Dt 2024 S.85 
 

67 
Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung 
 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 
Az.: ZA 12.3-57.01.14-65/23 
 

Bielefeld, den 26. März 2024 
 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung      
(§ 10 LZG NRW)  
 
Anordnung der Verwertung eines Fahrzeugs  
 
Das Polizeipräsidium Bielefeld stellt mit dieser Be-
kanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 26. 
März 2024, Aktenzeichen: ZA 12.3 - 57.01.14 - 
65/23, Anordnung der Verwertung) an Herrn Kamil  
Mogilnicki, letzte bekannte Anschrift: Wojska 
Polskiego 24/10 in 86-111 Swieci, Polen, gemäß §  
10 LZG NRW öffentlich zu.  
 
Wegen des unbekannten Aufenthalts der vorge-
nannten Person ist eine Zustellung auf andere Art 
nicht möglich. Das Schriftstück kann beim  
Polizeipräsidium Bielefeld, Kurt-Schumacher-
Straße 46, 33615 Bielefeld, in Raum 056, während 
der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefoni-
scher Vereinbarung (0521/545-3122) eingesehen 
werden.  
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 

 
Abl. Bez. Reg. Dt 2024 S.86 

 
 

68 
Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 
Az.: ZA 12.3-57.01.14-23-05-05 
 

Bielefeld, den 26. März 2024 
 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung      
(§ 10 LZG NRW)  
 
Leistungsbescheid  
 
Das Polizeipräsidium Bielefeld stellt mit dieser Be-
kanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 25. 
März 2024, Aktenzeichen: ZA 12.3 — 57.01.14 — 
23-05-05) an Herrn Vasyl Cherepovskyi, letzte be-
kannte Anschrift: Kampweg 12 in 33415 Verl, ge-
mäß § 10 LZG NRW öffentlich zu.  
 
Wegen des unbekannten Aufenthalts der vorgenann-
ten Person ist eine Zustellung auf andere Art nicht 
möglich. Das Schriftstück kann beim Polizeipräsi-
dium Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße 46, 33615  
Bielefeld, in Raum 056, während der allgemeinen 
Dienstzeiten oder nach telefonischer Vereinbarung 
(0521/545-3122) eingesehen werden.  
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  

 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 

 
Abl. Bez. Reg. Dt 2024 S.86 

 
69 
Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung 
 
Polizeipräsidium Bielefeld 
Az.: ZA 12.3 -22 57.02.60-24-01-26 
 

Bielefeld, den 26. März 2024 
 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung      
(§ 10 LZG NRW)  
 
Anordnung der Verwertung eines Fahrzeugs  
Das Polizeipräsidium Bielefeld stellt mit dieser Be-
kanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 26. 
März 2024, Aktenzeichen: ZA 12.3-22 57.02.60 - 
24-01-26) an Herrn Sergiu Arapan, letzte bekannte 
Anschrift: Münsterstraße 10 in 49176 Hilter, gemäß 
§ 10 LZG NRW öffentlich zu.  
 
Wegen des unbekannten Aufenthalts der vorgenann-
ten Person ist eine Zustellung auf andere Art nicht 
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möglich. Das Schriftstück kann beim Polizeipräsi-
dium Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße 46, 33615 
Bielefeld, in Raum 056, während der allgemeinen 
Dienstzeiten oder nach telefonischer Vereinbarung 
(0521/545-3122) eingesehen werden.  
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 

 
Polizeipräsidium Bielefeld 

 
Abl. Bez. Reg. Dt 2024 S.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 2,50 € – Bezugsgebühren: jährlich 20,45 € 
Einzelpreis des Öffentlichen Anzeigers 0,51 € 

 
Bezug und Lieferung des Amtsblattes durch  

 die Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr.15, 32756Detmold, 
Email: amtsblatt@brdt.nrw.de 

 
Erscheint wöchentlich 

Redaktionsschluss: Dienstag der Vorwoche 12.00 Uhr 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Detmold 
 


